
 

 
 
Neue EU-Einreisebestimmungen 

Dringende Warnung an alle Auslandsrei-
senden, die Tiere mitnehmen wollen. 

Falls sie die Einreisebestimmungen nicht 
beachten, werden die Tiere auf ihre 
Kosten zurück transportiert. Ist dieses 
nicht möglich kann die Tötung auf Ihre 
Kosten ver-anlasst werden. 

1. Kurzübersicht für EU-Staaten: 

• Kennzeichnung durch Mikrochip (oder Tä 
towierung bis 2011) 

• Neuer EU-Heimtierpass 
• gültige Tollwutimpfung 
• Für Großbritannien, Irland, Schweden Toll 

wutantikörperbestimmung 
• Für Großbritannien, Schweden Behandlung 

gegen Bandwürmer 
• Für Großbritannien Behandlung gegen Ze 

cken 

2. Die Details: 

Ab 03.07.2004 (Übergangsphase) bzw. zwin-
gend ab dem 1.10.04 tritt die neue EU-
Verordnung 998/2003 des europäischen Parla-
mentes und des Rates über die Ein- und Ausfuhr 
von Heimtieren (Hunde, Katzen, Frettchen) 
zwischen EU-Mitgliedsstaaten und aus Drittlän-
dern in EU-Mitgliedsstaaten in Kraft. 

Kennzeichnung durch Mikrochip: 

Weiterhin besagt die Verordnung, dass die 
Heimtiere zur eindeutigen Identifikation täto-
wiert oder elektronisch gekennzeichnet sein 
müssen (ISO-Norm 11784 oder 11785). Falls 
der Chip diesen Normen nicht entspricht, muss 
vom Tierhalter ein entsprechendes Lesegerät 
zur Verfügung gestellt werden. 

EU-Heimtierpass mit gültiger Tollwutimp-
fung: 

Bei der Einreise muss der neue EU- 

 
 
Heimtierausweis mitgeführt werden, der von 
einem Tierarzt ausgestellt ist und aus dem her-
vorgeht, dass das Tier eine gültige Tollwutimp-
fung hat. 
Die Mitgliedsstaaten gestatten die Einreise eines 
Heimtieres, das jünger als drei Monate und nicht 
geimpft ist, sofern für dieses Tier ein Ausweis 
mitgeführt wird und es seit seiner Geburt an 
dem Ort gehalten wurde, an dem es geboren ist, 
ohne mit wild lebenden Tieren, die eine In-
fektion mit dem Tollwutvirus ausgesetzt sein 
könnten, in Kontakt gekommen zu sein, oder es 
seine Mutter begleitet, von der es noch abhängig 
ist. 

Nur Großbritannien / Irland / Schweden: 
Tollwut-Antikörpertest 

Bei der Einreise von Heimtieren aus einem EU-
Mitgliedsstaat nach Großbritannien / Nordir-
land, Schweden und Irland muss der Impferfolg 
gegen Tollwut durch Antikörperbestimmung 
(Mindesthöhe des Antikörpertiters: 0,5 IU/ml), 
nachgewiesen sein. Der Abstand zwischen Toll-
wutimpfung und Blutentnahme beträgt mindes-
tens 120 Tage (Schweden) bzw. ca. 4 Wochen 
(Empfehlung für Großbritannien/Nordirland) 
und längstens 365 Tage. Diese Antikörperbe-
stimmung braucht nicht erneut vorgenommen zu 
werden, wenn ein Tier nach einer Antikör-
perbestimmung entsprechend den Empfehlun-
gen des Impfstoffherstellers ohne Unterbre-
chung regelmäßig wieder geimpft wurde. Weni-
ger als drei Monate alte Hunde und Katzen dür-
fen nicht einreisen, bevor sie das für die Imp-
fung erforderliche Alter erreicht haben und ei-
nen Antikörpertest gemacht wurde, es sei denn , 
die zuständige Behörde gewährt eine Ausnah-
meregelung. 

Nur Großbritannien, Schweden: Bandwurm-
behandlung 

Großbritannien: 
In den letzten 24-48 Stunden vor der Einreise 

Schweden: 
Innerhalb der letzten 10 Tage 
Die Verbringung von bis zu 5 Tieren innerhalb 

 

 

 



 

der Mitgliedsstaaten ist zulässig. 

Nur Großbritannien: Zeckenbehandlung 
In den letzten 24-48 Stunden vor der Einreise 

Einreise aus Drittländern: 

Bei der Einreise von Heimtieren aus den Dritt-
ländern Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, 
Norwegen, San Marino, Schweiz und Vatikan in 
einen EU-Mitgliedsstaat gelten die Bestimmun-
gen zum Tollwutschutz entsprechend der Aus-
fuhr aus einem EU-Mitgliedsstaat. Bei der 
Einfuhr aus einem anderen als den aufgeführten 
Drittländern in einen EU-Mitgliedsstaat müssen 
die Tiere tätowiert oder elektronisch 
gekennzeichnet sein (ISO-Norm, siehe weiter 
vorn) sowie einen Tollwuttiter von 0,5 IU/ml 
aufweisen (Abstand zur letzten Tollwutimpfung 
mindestens 30 Tage, Zeitpunkt der 
Blutentnahme spätestens drei Monate vor Ein-
reise). Diese Antikörperbestimmung braucht 
nicht wiederholt werden, wenn das Tier gemäß 
den Empfehlungen des Impfstoffherstellers in 
den dafür vorgesehenen Zeitabständen wieder-
holt geimpft wurde. Die Frist von drei Monaten 
gilt nicht im Fall der Wiedereinführung eines 
Heimtieres, aus dessen Ausweis hervorgeht, 
dass das Ergebnis der Tollwutantikörpermes-
sung ausreichend war, bevor dieses Tier das Ge-
biet der Gemeinschaft verlassen hat. Ein Amt-
stierarzt muss hierbei die Einhaltung der gesetz-
lichen Erfordernisse bescheinigen. 

Achtung: 

Auch für die Wiedereinreise nach dem Urlaub 
aus einem nicht aufgeführten Drittland (z. Bsp. 
Nicht-EU-Mitgliedsstaat) benötigen Sie eine 
Tollwut-Antikörperbestimmung, die frühestens 
30 Tage nach der letzten Tollwutimpfung 
durchgeführt werden kann. Die 3-Monate-
Wartezeit zwischen Blutuntersuchung und Ein-
reise, die bei der Einfuhr eines Tieres verlangt 
wird, gilt nicht für die Wiedereinreise nach dem 
Urlaub! 

Weitere Bestimmungen: 

Dänemark: 
Die Einfuhr nach Dänemark von Pittbullterriern 
und Tosas sowie deren Kreuzungen ist verbo-
ten. 

Deutschland: 
Für die Wiedereinreise (nach dem Urlaub) aus 
einem Nicht-EU-Staat benötigen Sie für Ihren 
Hund / Katze / Frettchen einen nachgewiesenen 
Tollwut-AK-Titer von mind. 0,5 IU/ml, der frü-
hestens 30 Tage nach der Tollwutimpfung 
durchgeführt werden kann. 

Einfuhr im Ausland erworbener Tiere: Die 
Einfuhr von Hunden der Rassen Pitbull -Terrier, 
American Staffordshire - Terrier, Staf-fordshire 
- Bullterrier, Bullterrier sowie deren 
Kreuzungen ist verboten. Darüber hinaus ist die 
Einfuhr weiterer Hunderassen je nach Vor-
schriften des Bundeslandes, in dem der Hund 
gehalten werden soll, verboten. Ab 1.10.04 
muss bei der Einfuhr eines im Ausland 
erworbenen Tieres mindestens 30 Tage nach 
der Tollwutimpfung einen Blutuntersuchung 
zur Bestimmung des Tollwut-Antikörpertiters 
durchgeführt werden. Die Blutuntersuchung mit 
einem Testergebnis von mind. 0,5IU/ml muss 
mindestens 3 Monate vor der Einreise 
durchgeführt werden. Dies bedeutet: 
Bei einem Welpen, der erst mit 3 Monaten 
geimpft werden kann, kann 30 Tagen danach 
die Blutuntersuchung durchgeführt werden und 
nach weiteren 3 Monaten, also frühestens mit 7 
Monaten, darf das Tier einreisen! 

Estland: 
Amtstierärztliches Gesundheitszeugnis in Eng-
lisch, Russisch oder Estnisch erforderlich. Min-
destalter der Tiere bei Einreise: 10 Wochen. 

Frankreich: 
Bei Einreise von mehr als 5 Tieren und von Tie-
ren, die jünger als 3 Monate sind, ist eine Son-
dergenehmigung des Ministere de TAgriculture, 
Paris, erforderlich. Frankreich untersagt die 



 

  

Einreise von so genannten Kampfhunden der 1. 
Kategorie. Hierzu gehören Pitbulls, Boerbulls 
und Hunde, die aufgrund ihrer morphologischen 
Merkmale den Hunden der Tosa-Rassen zuzu-
ordnen sind. Hunde der 2.Kategorie, hierzu ge-
hören alle Wach- und Schutzhunde ( Rassehun-
de, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, 
Tosa, etc.) dürfen nur mit Maulkorb und an der 
Leine geführt werden. Diese Hunde dürfen ein-
reisen, sofern beim Zoll ihr Geburtszeugnis und 
ihr Stammbaum vorgelegt und so bewiesen wer-
den kann, dass sie der 2.Kategorie angehören. 

Großbritannien und Nordirland: 
Folgende Dokumente sind mitzuführen: Amt-
stierärztliche Gesundheitsbescheinigung im 
PETS-Zertifikat über die erfüllten Anforderun-
gen (Mikrochip, Impfung, Bluttest), tierärztliche 
Bescheinigung über die Behandlung gegen Pa-
rasiten, Erklärung des Besitzers, wonach das 
Tier in den letzten 6 Monaten vor der Einreise 
nicht in einem Land außerhalb der EU/EFTA-
Staaten gewesen ist. Das Formular ist bei der 
britischen Botschaft erhältlich. PETS Helpline 
Tel. 0044 / 870/ 2411710 

Pet-Travel- Scheme: 
• Prüfung des Impferfolgs gegen Tollwut 

durch Titerbestimmung, Mindesthöhe 0,5 
IU/ml Serum. Zwischen Impfung und Blut 
probe wird ein Abstand von 4 Wochen emp 
fohlen. 

• Eine entsprechende amtliche PETS- 
Tollwutantikörperbescheinigung muss vom 
Amtstierarzt ausgestellt werden. Wird das 
Tier jährlich gegen Tollwut geimpft, bleibt 
das Zertifikat gültig, d.h. eine Wiederholung 
der Blutuntersuchung ist dann nicht mehr 
erforderlich. Eine neue PETS- 
Impfbescheinigung nach jeder Auffri 
schungsimpfung ist jedoch nötig, wenn das 
Tier erneut mitgenommen wird. 

• In den letzten 24-48 Stunden vor der Ab 
reise muss das Tier gegen Bandwürmer mit 
Praziquantel) und Zecken behandelt werden, 
dies ist durch eine PETS-Bescheinigung 
(offizielles Formular) vom Tierarzt zu bestä 
tigen. 

Vor der Einreise in das Vereinigte Königreich 
ist eine Erklärung zu unterzeichnen, dass das 
Tier in den letzten 6 Monaten nicht an einem 
Ort außerhalb der EU / EFTA-Statten gehalten 
wurde. 

Verbotene Rassen: Pitbullterrier, Japanese To-
sas, Dogo Argentinos, Fila Brazilieros 

Einreiserouten: siehe unten angegebene Home-
pages: 

Website des britischen Landwirtschaftsministe-
riums: 

http://www.maff. 
gov.uk/animalh/quarantine/default.htm 

Aktuelle Informationen unter: 
http://www.britischebotschaft.de/de/eiTibassv7agricultu

re/ pets.htm 

http://www.defra.gov.uk;animalh/quarantine/index.htm 

Irland: 
Eine Einreise ist nur über England oder Nordir-
land und unter Einhaltung des PETS möglich. 
Leine muss mitgeführt werden. Ein Bluttest be-
züglich Tollwutantikörpern wird verlangt 

Italien: 
Maulkorb und Leine sind mitzuführen. 

Kroatien: kein EU-Land 
Ein tierärztliches Gesundheits- und Impfzeugnis 
im internationalen Impfpass ist ausreichend. Die 
Tollwutschutzimpfung darf nicht länger als ein 
Jahr alt sein und muss mindestens 15 Tage zu-
rückliegen. Eine tierärztliche Untersuchung 
kann gegen Entgelt auch an der Grenze vorge-
nommen werden. 

Kanal:

Luft:



 

 

Norwegen : (kein EU-Land) 
Die Tiere müssen bei der Einreise von einer 
tierärztlichen Bescheinigung mit Unterschrift 
eines praktischen Tierarztes begleitet sein. Ein 
Hund muss bei der Einreise mindestens 7 Mo-
nate, eine Katze muss mindestens 16 Monate alt 
sein. 
Gesundheitsbescheinigung (Teil I der Tierarzt-
bescheinigung): ist maximal 10 Tage für die 
Einreise gültig und muss von einem Tierarzt 
unterschrieben sein. Die Bescheinigung dient 
zum Nachweis darüber, dass das Tier keine an-
steckenden Krankheiten hat und dass eine Be-
handlung gegen Bandwürmer (Echinococcus 
multilocularis) durchgeführt worden ist. Im 
Laufe der ersten 7 Tage nach Ankunft in Nor-
wegen muss das Tier nochmals gegen Bandwür-
mer behandelt werden. 
Impfbescheinigung (Teil II der Tierarztbeschei-
nigung): wird auf Grundlage der originalen 
Impf- und Blutprobendokumente ausgeschrie-
ben und soll von einem Tierarzt vollständig aus-
gefüllt und unterschrieben sein. Die Impfbe-
scheinigung ist genauso lange gültig wie die 
Impfungen bzw. die Ergebnisse der Blutuntersu-
chungen. 
Folgende Impfungen sind erforderlich: Tollwut: 
Hunde müssen bei der ersten Impfung 
mindestens drei Monate alt sein, Katzen min-
destens 12 Monate. Die Blutprobe zur Kontrolle 
der Tollwutantikörpertiter kann frühestens 120 
Tage und spätestens 365 Tage nach der zuletzt 
durchgeführten Tollwutimpfung vorgenommen 
werden. Die Blutentnahme muss durch einen 
Tierarzt erfolgen und von einem anerkannten 
Labor ausgewertet werden. Die Probe muss 
mindestens einen Antikörpertiter von 0,5 Ul/ml 
Serum zeigen. Falls das Tier diesen Antikörper-
titer nicht erreicht, muss die Tollwutimpfung 
nochmals durchgeführt werden. Eine zweite 
Blutuntersuchung kann dann allerdings wieder 
erst nach frühestens 120 Tage erfolgen. In selte-
nen Fällen kann es vorkommen, dass bei jungen 
Hunden die erforderliche Titerhöhe nicht er-
reicht wird. Eine 2-malige Impfung im Abstand 
von 4 Wochen ist daher bei jungen Hunden, die 
nach Skandinavien reisen sollen, empfehlens-
wert. Leptospirose: Hunde müssen innerhalb von 
365 

Tagen vor der Einfuhr nach Norwegen gegen 
Leptospirose geimpft werden (oder es ist eine 
Blutprobe zu untersuchen) Staupe: Hunde 
müssen innerhalb von 730 Tagen vor der Einfuhr 
nach Norwegen gegen Staupe geimpft werden. 
Die Erstimpfung gegen Leptospirose und Staupe 
muss bei Einreise mindestens 30 Tage 
zurückliegen. Bei Wiederholungsimpfungen 
bestehen keine Wartezeiten. Identifikation: 
durch eine lesbare Tätowierung oder durch 
einen implantierten Mikrochip. Die 
Identitätsnummer muss in sämtlichen Impfbe-
scheinigungen und in dem Blutprobenergebnis 
des untersuchenden Labors angegeben sein. 
Microchip sollte ISO-Standard besitzen, ansons-
ten muss eigenes Lesegerät mitgeführt werden. 
Eigenerklärung über den Aufenthalt des Tieres 
in einem EU/EFTA-Land während der letzten 6 
Monate erforderlich. Die Einreise von Hunden 
folgender Rassen ist verboten: Pitbullterrier, 
Fila Brasilieiro, Tosa Inu und Dogo Argentino 
oder Kreuzungen mit diesen. Um Verwechs-
lungsgefahren auszuschließen wird in Zweifels-
fällen geraten, die originale Stammtafel mit be-
legter Identitätskennung mitzuführen. Die Ein-
reise von Bengalkatzen ist verboten. In Norwe-
gen besteht Leinenzwang 

Aktuelle Informationen: 
http://www.norwegen.no/travel/pets/pets.htm 

Österreich: 
Maulkorb und Leine müssen mitgeführt werden. 

Polen: 
Ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis, nicht 
älter als 7 Tage, ist erforderlich 

Portugal: 
Es gelten Leinen- und Maulkorbpflicht. Hunde 
dürfen weder in Restaurants, noch an Strände, 
noch in Bussen des öffentlichen Nahverkehrs 
mitgenommen werden. Mit der Staatlichen Ei-
senbahn und auf Fähren dürfen Hunde jedoch 
mitgenommen werden. 



 

 

Rumänien: (kein EU-Land) 
Eine Tollwutimpfung muss mindestens 1 Monat 
aber höchstens 12 Monate bei Hunden und 6 
Monate bei Katzen zurückliegen. Ein amtstier-
ärztliches Gesundheitszeugnis (nicht älter als 10 
Tage) ist erforderlich. 

Russische Föderation: (kein EU-Land) 
Amtstierärztliches Gesundheitszeugnis, nicht 
älter als 10 Tage. Hunde und Katzen benötigen 
außerdem eine in einem Impfpass eingetragene 
gültige Tollwutimpfung. Für die Kabine sind sie 
in einer Reisetasche mit Reißverschluss mitzu-
führen. 

Schweden: 
• Entwurmung auf Zwergbandwurm 

(Echinococcus spp), ausgeführt durch einen 
Tierarzt mit Praziquantel innerhalb von 10 
Tagen vor der Einreise. Eine Dokumentation 
in Form eines Passes, in dem der zuständige 
Tierarzt alle notwendigen Maßnahmen no 
tiert, ist notwendig. 

• Ein Bluttest bezüglich Tollwutantikörpern 
wird verlangt 

• Mindesttiter 0,5 IU/ml; 
• Abstand Impfung - Blutentnahme beträgt 

mindestens 120 Tage, längstens 365 Tage 

Es besteht Leinenpfiicht. 

Aktuelle Informationen: Schwedischen 
Zentralamt für Landwirtschaft Tel.0046-
36-15 55 33 

Schweiz : (kein EU-Land) 
Ein tierärztliches Tollwutimpf- und Gesund-
heitszeugnis ist erforderlich. Die Impfung sollte 
mindestens 30 Tage und höchstens 12 Monate 
zuvor erfolgt sein. Ohne Tollwutimpfzeugnis 
dürfen Hunde und Katzen im Alter bis zu 3 Mo-
nate, wenn sie von einem tierärztlichen Gesund-
heitszeugnis begleitet sind, eingeführt werden. 
Die Einfuhr von Hunden mit kupierten Ohren 
und/oder Rute ist verboten. Dies gilt nicht bei 
Kurzaufenthalt oder Ferien in der Schweiz. 

Serbien / Montenegro : (kein EU-Land) 
Tierärztliches Impf- und Gesundheitszeugnis ist 
erforderlich. Die Impfung muss mindestens 15 
Tage vor der Einreise erfolgt sein und darf be-
züglich der Tollwutimpfung nicht älter als 6 
Monate sein. Beide Bescheinigungen müssen im 
internationalen Impfpass eingetragen sein. 

Slowakei: 
Ein tierärztliches Gesundheitszeugnis ist in den 
internationalen Impfpass einzutragen. Das Ge-
sundheitszeugnis darf nicht älter als 3 Tage sein. 

Slowenien: 
Es muss bestätigt sein, dass die Hunde gesund 
sind und keine Krankheitserscheinungen zeigen. 
Leinenpflicht für Hunde besteht auf allen öf-
fentlichen Flächen, Maulkorbpflicht jedoch nur 
in öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Eintritt der 
Hunde in die meisten öffentlichen Gebäude, Ge-
schäfte und Restaurants ist nicht gestattet. Aus-
nahme sind jedoch Führhunde für Invaliden, 
denen der Eintritt in alle Gebäude und Verkehr-
mittel gestattet ist. Maulkorbpflicht in öffentli-
chen Verkehrmitteln besteht für diese Hunde 
nicht. 
Es muss bestätigt sein, dass die Katzen gesund 
sind und keine Krankheitserscheinungen zeigen. 
Die oben genannten Angaben sollten bis 10 Tage 
vor der Reise von einem praktizierenden 
Tierarzt bestätigt werden. Die Bestätigung kann 
in Form eines internationalen Passes für Katzen 
und Hunde vorgelegt werden. Wenn ein Tierbe-
sitzer keinen Impfpass besitzt, sollte ein Zertifi-
kat mit allen oben erwähnten Angaben ausge-
stellt werden. 

Tschechische Republik: 
Siehe Slowakei 
Es besteht Leinen- und Maulkorbzwang in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln und öffentlich zu-
gänglichen Plätzen. 



 

 

Türkei: (kein EU-Land) 
Tierärztliches Gesundheitszeugnis, das mindes-
tens 15 Tage vor der Einreise ausgestellt werden 
sollte. Hunde, die älter als 3 Monate sind, min-
destens 15 Tage vor der Einreise gegen Parvovi-
rose, Staupe, Hepatitis, Leptospirose und Toll-
wut, Katzen gegen Tollwut impfen. Eintragung 
der Impfungen im Impfzeugnis. Die Immuni-
tätsdauer zuvor im Impfzeugnis eingetragener 
Impfungen darf nicht überschritten werden. Das 
tierärztliche Gesundheits- und Impfzeugnis 
muss bei der Einreise in die Türkei den Amt-
stierärzten am Zoll vorgelegt werden. 

Ungarn: 
Auf öffentlich zugänglichen Plätzen besteht 
Leinenzwang, in öffentlichen Verkehrsmitteln 
auch Maulkorbpflicht. Kampfhunden ( Bullter-
rier, Amerikanischer Staffordshire Terrier, Staf-
fordshire Bullterrier, Bullmastif, Tosa-Inu, Ar-
gentinische Dogge, Bordeaux-Dogge, Fila Bra-
siliero und Bandog dürfen nicht eingeführt wer-
den. Diese Hunderassen dürfen nicht eingeführt 
werden, außer wenn sie kastriert sind. 

USA: 
Hunde und Katzen benötigen ein Gesundheits-
zeugnis mit dem Eintrag, dass sie frei von auf 
den Menschen übertragbaren Krankheiten sind. 
Hunde müssen mindestens 30 Tage vor der Ein-
reise gegen Tollwut geimpft sein, es sei denn, 
sie sind jünger als 3 Monate oder halten sich seit 
mindestens 6 Monaten in einem von der U.S. 
Public, Health Service Behörde für tollwutfrei 
erklärten Bezirk auf. Die Impfung darf bei der 
Einreise nicht länger als 12 Monate zu-
rückliegen. Ist die Impfung nicht vollständig 

oder das Zertifikat nicht gültig, wird das Tier an 
einen Ort nach Wunsch des Besitzers verbracht, 
wo es innerhalb von 4 Tagen und spätestens 10 
Tagen nach Grenzübertritt geimpft werden und 
danach dort 30 Tage verbleiben muss. Wurde 
die Impfung weniger als 30 Tage vor der Einrei-
se durchgeführt, muss das Tier an einem Ort 
nach Wunsch des Besitzers so lange verbleiben, 
bis 30 Tage nach der Impfung vergangen sind. 
Welpen im Alter unter 12 Wochen können ohne 
Impfung in die Vereinigten Staaten einreisen. 
Die Tollwutimpfung muss in den Vereinigten 
Staaten erfolgen, die Tiere müssen dann min-
destens 30 Tage nach erfolgter Impfung an ei-
nem Ort nach Wunsch des Besitzers verbleiben. 

Quelle:       Broschüre der Intervet Deutschland GmbH 

 

 

 


